Turnierbestimmungen für den Junioren-Simianer-Cup des SV Zeutern
1. Die Spiele werden nach den Bestimmungen des BFV/DFB durchgeführt.

2. Vor Turnierbeginn sind die gültigen Spielerpässe bei der Turnierleitung zu hinterlegen. Ausgenommen sind die F- Junioren und Bambini.

3. Bambini: Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2005 und jüngere  (seit Saison 2010/11 unabhängig vom Schuleintritt!). 
Es wird 4 gegen 4 gespielt ohne Torhüter und Schiedsrichter auf Stangentore.
4. Vor Turnierbeginn ist ein vollständiger ausgefüllter Turnierspielberichtbogen bei der Turnierleitung abzugeben. Einzutragen sind: Name, Vorname, Geburtsdatum sowie die Reihenfolge der Rückennummer der Spieler. Der Spielberichtsbogen ist vom Trainer oder Betreuer zu unterschreiben.
5. Die nach dem Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anspiel.

6. Anpfiff und Abpfiff erfolgen von der Turnierleitung. Es wird nicht Nachgespielt.

7. Die erst genannte Mannschaft hat bei Trikotgleichheit ein Leibchen zu tragen.
8. Innerhalb der Gruppe spielt jeder gegen jeden. Bei Punktegleichheit entscheidet  die Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz liegt die Mannschaft vorne welche die meisten Tore erzielt. Besteht auch hier Gleichheit wird der direkte Vergleich herangezogen. Ist dieses ein Unentschieden wird der Sieger durch ein 9  Meter schießen ermittelt.

9. Bei Turnieren mit Viertelfinalspielen kommen jeweils die ersten beiden einer Gruppe weiter.
10. Bei den Kleinfeldturnieren werden alle Freistöße indirekt ausgeführt.

11. Bei den F und E - Junioren wird  mit 5 Feldspielern und einem Torhüter gespielt. Hier dürfen 10 Spieler gemeldet werden.

12. Bei den D/C/B/A-Junioren wird mit 4 Feldspielern und einem Torhüter gespielt.

13. Die Rückpassregel ist für die Altersklasse Bambini-,  F- und E-Junioren aufgehoben. 

14. Das  Spielfeld darf nur von den jeweiligen Betreuern und dessen Auswechselspielern betreten werden. Die jeweiligen Trainer sind angehalten die Eltern ihrer Spieler darüber zu informieren.
 
15. Bei Protesten entscheidet einzig die Turnierleitung. Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters können nicht Gegenstand eines Protestes oder Einspruch sein.

16. Der Turnierveranstalter haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände und verweist darauf hin, dass die Umkleidekabinen nur zum Zwecke des Umziehens zu betreten sind. Für eventuelle Schäden haften die betroffenen Vereine. Die Teilnehmer erkennen mit der Zusage die Turnierbestimmungen an. 

Die Jugendleitung des SV Zeutern
